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Anordnung
über die Auflösung des VEB Asbestdraht Berlin.

Vom 12. Juni 1957

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission, dem Minister der Finanzen und 
dem Minister für Schwermaschinenbau wird folgendes 
angeordnet:

§ 1
J Der VEB Asbestdraht Berlin ist mit Ablauf des 
Monats Juni 1957 als juristisch selbständiger Betrieb 
im Sinne des § 1 der Verordnung vom 20. März 1952 
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirt
schaftlichen Rechnungsführung in den Betrieben der 
volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 225) aufzulösen.

§ 2
Die bisher von dem nach § 1 aufgelösten Betrieb ver

walteten unbeweglichen Vermögenswerte gehen mit 
Wirkung vom 1. Juli 1957 auf den VEB Werk für 
Fernmeldewesen in Berlin-Oberschöneweide, die be
weglichen Vermögenswerte zum gleichen Zeitpunkt auf 
den VEB Kabelwerk Oberspree als neuen Rechtsträger 
über.

§ 3
Der VEB Werk für Femmeldewesen, Berlin-Ober- 

Schöneweide, ist Rechtsnachfolger des aufgelösten Be
triebes und hat dessen Abschlußbilanz aufzustellen.

§ 4
Die Asbestfertigung des aufgelösten Betriebes ist von 

dem VEB Kabelwerk Oberspree, die Herstellung von 
Widerständen von dem VEB Elektrogerätebau Gorns-

dorf zu übernehmen. Insoweit werden die Produkticms- 
aufgaben des aufgelösten Betriebes ab 1. Juli 1957 
Bestandteil der Pläne dieser beiden Betriebe.

§ 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung Sn 

Kraft.
Berlin, den 12. Juni 1957

Der Minister für Allgemeinen Maschinenbau
W u n d e r l i c h

Anordnung 
über die Auflösung und Eingliederung 

des VEB Kraftwerk Trattendorf 
in den VEB Energieversorgung Cottbus.

Vom 27. Juni 19i57

§ 1
Der VEB Kraftwerk Trattendorf wird zum 30. Juni 

1957 als juristische Person aufgelöst.

§ 2
(1) Der nach § 1 aufgelöste Betrieb wird mit Wir

kung vom 1. Juli 1957 dem VEB Energieversorgung 
Cottbus als Betriebsteil angegliedert.

(2) Der VEB Energieversorgung Cottbus ist Rechts
nachfolger des bisherigen VEB Kraftwerk Trattendorf,

§ 3
Die Planaufgaben des aufgelösten Betriebes sind ab 

1. Juli 1957 Bestandteil des Planes des VEB Energie
versorgung Cottbus.


